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Dritte Durchführungsbestimmung* 
zum Abgabengesetz.

— Erhebung von Verzugszuschlägen, Stundungs
zinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie 

Verspätungszuschlägen —

Vom 15. April 1955

Zur Sicherung des rechtzeitigen Eingangs der Ab
gaben und zur Vereinfachung des bisherigen Ver
fahrens bei der Erhebung von Verzugszuschlägen, 
Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 
sowie Verspätungszuschlägen wird auf Grund des Ab
gabengesetzes vom 9. Februar 1950 (GBl. S. 130) folgen
des bestimmt:

I. T e i l  
V erzugszuschläge 

A b s c h n i t t  I 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Umfang der Erhebung

(1) Verzugszuschläge sind zu erheben, wenn 
Abgaben (einschließlich Strafzuschläge), die zu
gunsten der Republik oder einer Gemeinde zu ent
richten sind,
SV-Pflichtbeiträge für Selbständige und Beschäf
tigte,
Mehrerlöse und 
Kulturabgabebeträge 

nicht bis zum gesetzlichen Fälligkeitstag bzw. bis zum 
festgesetzten Zahlungstermin entrichtet worden sind.

• 2. DB (GBl. 1952 S. 143)

(2) Verzugszuschläge werden nicht erhoben bei ver
späteter Zahlung von

V erspätungszuschlägen,
Verzugszuschlägen,
Stundungszinsen,
Geldstrafen,
Kosten im Nachprüfungs- und Abgabenstrafvar
fahren.
Mahn-, Vollstreckungs- und sonstigen Gebühren.

§ 2
Beginn der Erhebung

(1) Verzugszuschläge sind von dem Tage an zu er
heben, der dem Fälligkeitstage bzw. dem festgesetzten 
Zahlungstermin folgt.

(2) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden 
ist, gilt:

Bei B a r z a h l u n g e n :
Der Tag der Einzahlung bei einem Kreditinstitut 
oder einer Sparkassen-Nebenstelle bzw. der Tag der 
Zahlung an den Vollstrecker oder Lohnabzugs
prüfer.

Bei B a n k ü b e r w e i s u n g e n :
Der Eingangstag des Überweisungsauftrages bei 
dem ausführenden Kreditinstitut laut Sicherungs
stempel bzw. Bankstempel auf dem Gutschrift
träger. (Dabei ist zu beachten, daß Überweisungs
aufträge, die nach Kassenschluß bei dem ausführen
den Kreditinstitut eingehen, erst am folgenden 
Werktag als eingegangen gelten.)

Bei P o s t s c h e c k ü b e r w e i s u n g e n  :
Der Tag, der sich aus dem Tagesstempelabdruck 
des Postscheckamtes ergibt.

S o e b e n  e r s c h i e n e n
ist das bereits angekündigte Stichwortverzeichnis 
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